
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1999/10/20 97/08/0485
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.10.1999

Index

62 Arbeitsmarktverwaltung

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AlVG 1977 §7 Abs3 Z1;

Rechtssatz

Der Umstand, dass die Arbeitslose zwei ihrer Kinder am Vormittag zur Niederschriftsaufnahme mitgebracht hat, lässt

sich der Annahme, sie sei an der Aufnahme einer Beschäftigung gehindert, nicht ohne Verstoß gegen Denkgesetze

zugrundelegen.
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